
Jena, den 03. Februar 2023

Forderung zur Leitlinie für studentische Beschäftigte an der Universität

Auf der 11.Sitzung des Studierendenrats am 31.01.2023 erging folgender Beschluss:

Der Studierendenrat der Friedrich-Schiller-Universität  fordert die Aufnahme folgender Punkte in die

Leitlinie für gute Arbeitsbedingungen für studentische Beschäftigte an der Universität:

Planbarkeit  durch  Mindestvertragslaufzeiten:  Für  Verträge  von  studentischen,  künstlerischen  und

wissenschaftlichen Hilfskräften sollen Mindestvertragslaufzeiten von zwei Jahren gelten.

Realistische Stundenzahlen:  Es braucht  Mindeststundenzahlen,  die der  tatsächliche Arbeitslast  der

studentischer  Beschäftigten  entsprechen.  Sie  sollen  sich  an  den  Obergrenzen  des  monatlichen

Entgelts für eine geringfügige Beschäftigung orientieren.

Der  Studierendenrat  der  Friedrich-Schiller-Universität  fordert  die  Leitung  der  Universität  auf,  sich

gegenüber der Tarifgemeinschaft deutscher Länder,  auf Thüringer Arbeitgeberseite vertreten durch

Finanzministerin Heike Taubert, für die Aufnahme studentischer und wissenschaftlicher Hilfskräfte in

den TV-L einzusetzen.

Die Studierendenschaft der FSU Jena ist gemäß § 79 Abs. 1 ThürHG eine Teilkörperschaft des öffentlichen Rechts.
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